
Der Angeklagte muß sich endlich darüber klar werden, 
daß die ideologische Auseinandersetzung und Erzie
hungsarbeit mit überlebten Auffassungen und feind
lichen Argumenten für den Sieg des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik wesentlich sind. 
Die Imperialisten betrachten deshalb Verleumdung und 
Hetze als ein wirksames Mittel, den sozialistischen 
Aufbau zu stören und das Vertrauensverhältnis der 
Werktätigen zur Regierung und der Partei der Arbeiter
klasse zu erschüttern. Besonders Bürger unseres Staa
tes, die in verantwortlichen Stellungen tätig sind, ha
ben deshalb die Pflicht, sich stets mit den Methoden 
des Klassenkampfes vertraut zu machen und durch eine 
gute Verbindung von Produktion und ideologischer 
Auseinandersetzung, den Sieg des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik sicherzustellen.

Die fortschrittlichen Kräfte des Volkseigenen Gutes 
sollten die mit diesem Verfahren aufgedeckten Mängel 
in der politischen Erziehungsarbeit im Volkseigenen 
Gut Räckendorf zum Anlaß nehmen, ihre Tätigkeit zu 
verbessern. Es muß insbesondere erreicht werden, daß 
jedem einzelnen Arbeiter und Angestellten sein per
sönlicher Anteil am Plan des Betriebes klar wird und 
daß regelmäßig in den Produktionsberatungen und 
den Veranstaltungen der Parteien und Massenorganisa
tionen der ideologische Kampf gegen die rückständi
gen Anschauungen und das überlebte Bewußtsein ge
führt wird.

gez. Lehmann gez. Santors gez. Rollbusch
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Berlin, den 8. 8. 1961

Es erscheint Herr N. N., geb. 18. 7. 1919, zuletzt wohn
haft gewesen in Ost-Berlin, und erklärt:
Ich war von 1957 bis zu meiner am 6. 8. 1961 erfolgten 
Flucht Richter am Obersten Gericht der SBZ in Ost- 
Berlin. Aus einer Plenarsitzung des Obersten Gerichts, 
die im Juni 1961 stattgefunden hat, habe ich Kenntnis 
von folgendem Fall erlangt:
Ein gewisser D. war vom Bezirksgericht Erfurt zu 
einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wor
den, weil er Bekannten Gelegenheit gegeben hatte, Un
terhaltungssendungen des westlichen Fernsehens anzu
sehen. Es handelte sich um die Quizsendungen von 
Hans-Joachim Kulenkampf, um die Volksstücke des 
Milowitsch-Theaters und schließlich auch um „Das 
Wort zum Sonntag“, das am Sonnabendabend als Pro
grammabschluß gesendet wird. Auf die Berufung des 
Angeklagten gegen dieses Urteil hatte das Oberste Ge
richt den Angeklagten freigesprochen. Zuvor hatte sich 
das Oberste Gericht durch das sowjetzonale Fernsehen 
bestätigen lassen, daß es sich bei den in Betracht kom
menden Fernsehsendungen um völlig unpolitische Sen
dungen handelte.
Dieses freisprechende Urteil erregte im Zentralkomitee 
der SED Mißfallen, und es wurde Kassation eingelegt, 
über die gemäß den Bestimmungen des GVG das Ple
num des Obersten Gerichts zu entscheiden hatte. In 
der fraglichen Plenarsitzung war ich zugegen. Trotz 
einiger Bedenken, die vorgetragen wurden — so wurde 
z. B. dargelegt, daß die Übertragung einer Wagner-Oper 
im westlichen Fernsehen doch nicht zu strafrechtlichen 
Sanktionen gegen Bewohner der SBZ führen könnte —, 
kam das Plenum des Obersten Gerichts zu der Ent
scheidung, daß eine Bestrafung nach den Bestimmun
gen des Strafrechtsergänzungsgesetzes (§19 — staats
gefährdende Propaganda und Hetze — oder § 20 — 
Staatsverleumdung) dann notwendig sei, wenn Mitbür

gern und Freunden Gelegenheit gegeben wird, meh
rere derartige Unterhaltungssendungen des westdeut
schen Fernsehens anzusehen. Eine solche Entscheidung 
sei mit Rücksicht auf den Charakter des westdeutschen 
Fernsehens notwendig.

V. g. u.
gez. Unterschrift

Verbreitung von „Schund- und Schmutzliteratur"

Die Einfuhr oder die Weitergabe westlicher Zeitungen 
und Zeitschriften wird als Verbreitung von Schund- und 
Schmutzer Zeugnissen nach der Verordnung zum Schutze 
der Jugend vom 15.9. 1955 strafrechtlich verfolgt. Dabei 
kommt es nicht auf den Inhalt dieser Schriften an, da die 
SED in ihrem Machtbereich keine Informationsfreiheit 
duldet und eine objektiv unterrichtende Presse ebenso 
fürchten muß wie den Empfang westlicher Sender. Wahl
los werden auch aus westlichen Verlagen stammende Bü
cher als „Schund- und Schmutzerzeugnisse“ bezeichnet, 
deren Einfuhr oder Weitergabe strafrechtliche Folgen hat, 
sofern ihr Inhalt z. B. „die bürgerliche Gesellschaft ver
herrlicht und die Kraft der Arbeiterklasse fälschlich dar- 
stellt“.
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Urteil des Kreisgerichts Naumburg/S.
vom 18. Dezember 1958

— 5 S 313/58 — К. I 314/58 Nbg. —

Wegen Vergehens gegen § 10 Ziffer а der Verordnung 
zum Schutze der Jugend werden verurteilt:
1. ) der Angeklagte F. F. zu 4 Monaten Gefängnis,
2. ) der Angeklagte K. B. zu 6 Monaten Gefängnis,
3. ) der Angeklagte K. Sch. zu 7 Monaten Gefängnis,
4. ) der Angeklagte G. M. zu 8 Monaten Gefängnis
Im übrigen erfolgt für alle Angeklagten Freispruch.
Die Untersuchungshaft wird dem Angeklagten F. F. 
vom 8. 6. 1958 bis zum 1. 11. 1958, den Angeklagten B. 
Sch. und M. seit dem 8. Juni 1958 auf die erkannte 
Strafe angerechnet.

Aus den G r ü n d e n :
Am 6. Juni 1958 wurde im Kreisgebiet Naumburg/S. bei 
den Buchhändlern und in den Leihbibliotheken eine 
Kontrolle durchgeführt. Diese Kontrolle hatte den Sinn 
und Zweck, festzustellen, ob der genannte Personen
kreis und der vorhandene Bücherbestand garantiert, 
daß unsere Bevölkerung nur mit solcher Literatur be
liefert wird, die den humanistischen Gedanken unseres 
Arbeiter- und Bauernstaates entspricht und ob der 
Buchhandel und die Leihbüchereien mit dazu beitra
gen, die Kulturpolitik unseres Staates durchzusetzen 
helfen. Die Durchsetzung der von unserer Regierung 
festgelegten Prinzipien auf dem Gebiet der Kultur ist 
deshalb erforderlich, weil von vielen Stellen sowohl in 
Westberlin als auch in Westdeutschland versucht wird, 
Schund- und Schmutzliteratur sowie Literatur milita
ristischen und faschistischen Inhalts in die Deutsche 
Demokratische Republik einzuschleusen und unter der 
Bevölkerung, insbesondere unter der Jugend der Deut
schen Demokratischen Republik zu verbreiten, um sie 
abzuhalten von dem Kampf um den Frieden und eines 
einheitlichen demokratischen Deutschlands.
Durch Überprüfungen von Leihbüchereien, Antiqua
riaten und Buchhandlungen hatte sich ergeben, daß es
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